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und Behandlungsmaßnahmen zu geben. Bei Straf
aussetzung auf Bewährung sind diese Informatio
nen zum Zeitpunkt der Antragstellung zu über
mitteln.

1. Wesentlicher Bestandteil des Vollzuges der Strafen mit 
Freiheitsentzug ist die zielgerichtete und langfristige Vor
bereitung der Wiedereingliederung der aus dem Strafvoll
zug zu Entlassenden in das gesellschaftliche Leben (vgl. z. B. 
§§2 Abs. 2, 12 Abs. 1, 20 Abs. 1 und 30 Abs. 1), die im §56 
geregelt wird (s. dazu auch Anl. 21).
Die Vorbereitung der Wiedereingliederung der zu entlas
senden Strafgefangenen in das gesellschaftliche Leben ist 
mit der generell gestellten Aufgabe, die Strafgefangenen so 
zu erziehen, daß sie nach der Entlassung aus dem Straf
vollzug die Gesetze des sozialistischen Staates einhalten und 
ihr Leben verantwortungsbewußt gestalten, unmittelbar 
verknüpft. Das ergibt sich u. a. auch aus §39 Abs. 3 StGB, 
der die Vorbereitung der Wiedereingliederung der Bestraf
ten in die Gesellschaft als grundsätzliche Aufgabe der 
Freiheitsstrafe bestimmt. Sie ist mit Beginn der Verwirkli
chung der Strafen mit Freiheitsentzug gestellt. Ausgehend 
von der prinzipiellen Bedeutung, die der Vorbereitung der 
Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben im 
Rahmen der Gestaltung des Vollzuges der Strafen bei
zumessen ist, beinhaltet § 56 die Regelung der Vorbereitung 
der Wiedereingliederung aus dem Strafvollzug zu Entlas
sender in das gesellschaftliche Leben.

2. Die Vorbereitung der Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben erfolgt im Erziehungsprozeß mit den 
Strafgefangenen (vgl. dazu z. B. §20 Abs. 1 und §30 Abs. 1) 
und auch durch Maßnahmen, die der Wiedereingliederung 
in das gesellschaftliche Leben durch die Räte der Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden, in deren Bereich der 
aus dem Strafvollzug zu Entlassende seinen Wohnsitz hat, 
dienen. Die Anforderungen, Aufgaben und Verantwortlich
keit für die Wiedereingliederung sind im Wiedereingliede
rungsgesetz festgelegt. In seinem § 1 wird die Wiederein
gliederung der aus dem Strafvollzug entlassenen Bürger als 
gesamtgesellschaftliches Anliegen charakterisiert. Den 
Ansprüchen, die sich daraus für die Vorbereitung der


